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Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin -  
für viele Jahre unverzichtbar

von Dr. med. Uwe Ricken

Seit Anfang 2005 ermöglicht die neue Un-
fallverhütungsvorschrift BGV A2 (Betriebs-
ärzte und  Fachkräfte für Arbeitssicherheit) 
Kleinbetrieben eine alternative Betreu-
ungsform. Bisher hat ein großer Teil der 
36 gewerblichen Berufsgenossenschaften 
die BGV A2 umgesetzt. Vielfach wird be-
fürchtet, der Bedarf an Betriebsärzten wür-
de hierdurch erheblich reduziert. Die neue 
Musterweiterbildungsordnung macht den 
Erwerb der Zusatzbezeichnung Betriebs-
medizin für niedergelassene Ärzte de fac-
to unmöglich.
 
Ende 2003 lag die Zahl der Ärzte mit der Zu-
satzbezeichnung Betriebsmedizin bei 61991. 
Diese Betriebsärzte sind bis auf wenige Aus-
nahmen Fachärzte für Allgemeinmedizin oder 
Innere Medizin. Mit ihrem zusätzlichen Fach-
wissen stellen sie eine Bereicherung für die 
Arbeitsmedizin dar. Die Gebietsbezeichnung 
Arbeitsmedizin trugen zu diesem Zeitpunkt 
44642 Mediziner. Ein Teil der Kollegen aus al-
len Gruppen ist sicherlich aus Altersgründen 
nicht mehr tätig. Einige, die zunächst die Zu-
satzbezeichnung trugen, haben zwischenzeit-
lich zusätzlich die Facharztqualifikation Ar-
beitsmedizin erlangt. 

Seit dem 1. Januar 2005 dürfen Vorsorgeun-
tersuchungen nach GefahrstoffV, BiostoffV 
und GenTSV nur noch von Ärzten mit der Ge-
bietsbezeichnung Arbeitsmedizin oder der Zu-
satzbezeichnung Betriebsmedizin durchge-
führt werden. Eine Übergangsregelung ist bis-
her nicht vorgesehen. Notwendige Kooperatio-
nen zwischen Arbeitsmedizinern und Betriebs-
ärzten auf der einen Seite und z.B. Pulmono-
logen, Radiologen, Dermatologen und HNO-
Ärzten auf der anderen Seite lassen sich nicht 
rechtzeitig umsetzen. Viele Spezialisten wis-
sen noch nicht, dass ihrer befristeten Ermäch-
tigung zu Jahresbeginn die gesetzliche Grund-
lage entzogen wurde. Durch den fehlenden 
Bestandsschutz sind im Gegensatz zu ande-
ren juristischen Neuerungen teilweise soziale 
Härten aufgetreten. 
Die Möglichkeit, sich als bereits niedergelas-
sener Arzt in der Arbeits- bzw. Betriebsmedi-
zin beruflich zu qualifizieren und entsprechend 

tätig zu werden, besteht nach der neuen Mus-
terweiterbildungsordnung de facto nicht mehr. 
Zum Jahresende 2003 waren nur 36,5%3 der 
Leistungserbringer Ärzte mit der Gebietsbe-
zeichnung Arbeitsmedizin.
Bei der arbeitsmedizinischen Betreuung von 
Kleinbetrieben haben bisher ein Drittel der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften die neue 
Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 umge-
setzt. Bis zum Jahresende rechnet man damit, 
dass alle gewerblichen BGs die Umsetzung 

vollständig abschließen. Die Pflichtbetreuung 
durch einen Betriebsarzt kann bei weniger als 
50 Mitarbeitern entfallen. Hier muß die reale 
Betriebsgrößenfestlegung der jeweiligen BG 
beachtet werden. Der Aufwand für den einzel-
nen Unternehmer, für die oft erforderliche per-
sönliche Teilnahme an Motivations-, Informa-
tions- und Fortbildungsmaßnahmen und an-
deren Voraussetzungen für die alternative Be-
treuung, ist je nach BG erheblich.

Der Anteil der Vollzeitarbeiter in den oben ge-
nannten Kleinbetrieben betrug 2003: 38,6%4. 
Es lässt sich gegenwärtig schlecht abschät-
zen, wie groß der Anteil der bisher regelmä-
ßig arbeitsmedizinisch betreuten Mitarbeiter 
von diesen 38,6% sein wird, bei denen der Un-
ternehmer die Alternative anstatt der Regelbe-
treuung wählt. Bei allen Kleinbetrieben mit al-
ternativer Betreuung bleiben zunächst einmal 
die Grundbetreuung mit dem Betriebsarzt und 
die anlassbezogene Betreuung, mit ihren häu-
figen Anlässen. Darüber hinaus sollen die Un-
ternehmer in der alternativen Betreuung durch 
Betriebsärzte, mit Erfahrung in der Betreuung 
von Kleinbetrieben5,  geschult werden. Dieses 
Szenario gilt zunächst nur für die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften. 

Der aktuell vorgesehene Verzicht auf die ar-
beitsmedizinische Qualifizierung bereits nie-
dergelassener Ärzte mag in den ersten Jah-
ren durch weniger betriebsärztliche Aufgaben 
kompensiert werden. Nach einigen Jahren 
werden wir durch die demographische Ent-
wicklung6 vermutlich wieder einen Arbeitsme-
dizinermangel haben.

Es ist zweifelhaft, ob sich bei der einseitigen 
Ausrichtung zur Qualifikation durch weiterbil-

dungsermächtigte Ärzte der Bedarf an zukünf-
tigen Arbeitsmedizinern decken lässt. Lassen 
sich innerhalb weniger Jahre genügend inte-
ressierte Ärzte für eine Weiterbildung im An-
gestelltenverhältnis (bisher 36,5% mit der Ge-
bietsbezeichnung Arbeitsmedizin) motivieren? 
Nach den Statistiken der Bundesärztekammer 
bleibt die Zahl der Ärzte mit Gebietsbezeich-
nung oder Zusatzbezeichnung über die Jah-
re relativ konstant. Auch der Anteil dieser bei-
den Gruppen zueinander hat sich kaum ver-
ändert. Nach der Facharztanerkennung beste-
hen wenige Möglichkeiten als selbstständiger 
Arbeitsmediziner seine Dienstleistungen anzu-
bieten oder einen arbeitsmedizinischen Dienst 
zu gründen. Gibt es genügend geeignete Wei-
terbilder, die die Kriterien der neuen Muster-
weiterbildungsordnung erfüllen? Wegen der 
Überalterung der Arbeits- und Betriebsmedizi-
ner müssen ohnehin erheblich größere Kapa-
zitäten geschaffen werden.

Durch die neue GefahrstoffV, die neue Bio-
stoffV und die neue GenTSV stehen seit An-
fang diesen Jahres 12,9 %7 der Leistungser-
bringer nicht mehr im gleichen Maße zur Ver-
fügung. Der größte Anteil wurde durch 6.613 
„Betriebsärzte“ (49,4 %) gestellt. Hier wird es 
mit der aktuellen Weiterbildungsordnung nicht 

» ES IST ZWEIFELHAFT, OB SICH BEI DER EINSEITIGEN AUSRICHTUNG ZUR 
QUALIFIKATION DURCH WEITERBILDUNGSERMÄCHTIGTE ÄRZTE DER BEDARF 
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genügend Nachwuchs geben. Höchstens 36,5 
% weiterbildungsermächtigte Arbeitsmedizi-
ner können nicht den sehr großen Bedarf an 
Nachwuchsmedizinern ausbilden8.  

Es gibt Befürworter der Vollzeitarbeitsmedi-
zin, die die arbeitsmedizinische Qualifikati-
on der „autodidaktisch weitergebildeten“ Be-
triebsmediziner in Frage stellen. Die Vertreter 
dieser These sind bisher eine wissenschaftli-
che Evaluation ihrer Mutmaßungen schuldig 
geblieben. Die betriebsmedizinische Tätigkeit 
neben einem Haupterwerb in einer Praxis wird 
als Konkurrenzsituation aufgefasst. 

Praxisinhaber mit arbeitsmedizinischer Tätig-
keit erwerben zertifizierte Fortbildungspunk-
te in „Qualitätszirkeln Arbeitsmedizin“. In die-
sen Qualitätszirkeln werden untereinander ar-
beitsmedizinische Sachverhalte diskutiert und 
erörtert. Die Mitglieder des BsAfB zeichnen 
sich (seit ihrer Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft vor zehn Jahren) durch die große Affi-
nität zum Internet, regem Emailverkehr, Nut-
zung von Arbeitsmedizinforen und Bildung von 
Arbeitskreisen aus. Wir waren niemals Einzel-
kämpfer. 

Es sollte die obstruierende langfristige Tätig-
keit im Angestelltenverhältnis bei einem wei-
terbildungsermächtigten Arbeitsmediziner ab-
geschafft werden, um den in einigen Jahren 
drohende Betriebsärztemangel9 abzumildern 
oder zu verhindern. Eine Weiterbildungsord-
nung, die es niedergelassenen Fachärzten 
anderer Fachgebiete (z.B. Allgemeinmedizin 
und/oder Innere Medizin) unmöglich macht, 
die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin zu er-
werben, wird ca. zwei Drittel des potentiellen 
Nachwuchses an dieser beruflichen Tätigkeit 

hindern. Die Notwendigkeit, in einigen Jahren 
erneut Ärzte für arbeitsmedizinische Dienst-
leistungen mit geringerer spezifischer Qualifi-
kation zu rekrutieren, bliebe unausweichlich. 
Dem Ansehen der Betriebsmedizin/Arbeitsme-
dizin würde insgesamt geschadet.

Die Qualität der fachlichen Kompetenz al-
ler arbeitsmedizinisch tätigen Ärzte (Gebiets-
bezeichnung oder Zusatzbezeichnung) sollte 
dann wissenschaftlich evaluiert werden. Noch 
relevanter ist die Überprüfung der Strukturpro-
zess- und Ergebnisqualität der vom Anbieter 
durchgeführten arbeitsmedizinischen Dienst-
leistungen. Hier könnte durch eine eigenver-
antwortliche Spezialisierung auf Bereiche mit 
sehr gutem Fachwissen und guter apparativer 
Ausstattung eine hohe Qualität der durchge-
führten arbeitsmedizinischen Tätigkeiten er-
zielt werden. Dies gilt sowohl für zusätzlich an 
der medizinischen Grundversorgung teilneh-
mende Praxisinhaber als auch für angestell-
te Arbeitsmediziner (z.B. Jahrzehnte in einem 
Walzwerk). Kooperationen mit Spezialisten 
in anderen Fachgebieten (gerade jetzt nach 
Wegfall der Ermächtigungen) wie z.B. der Ra-
diologie, der Pulmonologie, der Dermatologie 
und Laborchemie (Biomonitoring) wird not-
wendiger denn je. 
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1 Dr. med. Annegret Schoeller, Bundesärzte-
kammer, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 102, Heft 4, 
28. Januar 2005
2 Siehe 1

3 Siehe 1: „Arbeitsmedizin“ 4.464 von „Ge-
samtzahl“ 12.236 entspricht 36,5 %

4 Dipl.-Ing. Gerhard Strothotte, Abteilungsleiter 
der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für 
Sicherheit und Gesundheit (BGZ), Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten, Referat auf dem Betriebsärztetag: 
5.242.777 Vollarbeiter in Betrieben mit 1-9 MA 
plus 5.495.640 in Betrieben mit 10-49 MA = 
10.738.417 MA,
Die Gesamtzahl der Vollarbeiter wurde mit 
27.799.370 angegeben; 10.738.417 sind ein 
Anteil von 38,6 %.

5 z.B. BG Chemie – hier würde sich eine Zu-
sammenarbeit mit dem BsAfB anbieten!

6http://www.bundesaerztekammer.de/25/ 
20050224/200502241.html - Statistik der Bun-
desärztekammer zur Arztzahlentwicklung von 
Ende 2004

7 Siehe 3: Fachkunde Abs. 3 und Abs. 4 erga-
ben 617 plus 956 ermächtigte Ärzte, Die Sum-
me 1.573 entspricht 12,9 %

8 Lösungsvorschläge für dieses Dilemma sol-
len einem weiteren Artikel vorbehalten blei-
ben.

9 Dr. rer. pol. Thomas Kopetsch, Bundesärz-
tekammer, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 102, Heft 
11, 18. März 2005; zum allgemein drohenden 
Ärztemangel
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